
Reglement über die städtischen Schulen (Schulordnung) sRS 211.1 Nachtrag VI zum Reglement über die städtischen Schulen 

vom 29. August 2006
�
   (Schulordnung) vom 29. August 2006 

  vom  

 

ALT NEU 

 

 

 VI. Schulbegleitung 

 

Schulbegleitungen Art. 31 
�
� Den Schulquartieren werden versierte Schulbegleitungen zur 

Verfügung gestellt, die bei Bedarf von Lehrpersonen oder Eltern 

beigezogen werden können, insbesondere als Unterstützung bei 

Elterngesprächen. 
�
� Die Schulbegleitungen haben keine Entscheid- oder Weisungs-

befugnis. Sie sind gegenüber der Schulleitung und der für die 

Schulen zuständigen Direktion zur Information über ihre Tätigkeit 

verpflichtet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VI. Schulbegleitung 

aufgehoben 

Schulbegleitungen Art. 31 

aufgehoben 
 

 


